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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2026 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

  1. 
 

Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer (Hebesatzsatzung GrSt) der Stadt 
Hilden vom 27.04.2026 

  2. 1. Nachtragssatzung vom 27.04.2026 zur Gewerbesteuerhebesatzsatzung 
(Hebesatzsatzung GewSt) der Stadt Hilden vom 18.12.2024 
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Sitzungstermine 2026 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  04.  15.   08.  30.   15. 

Hauptausschuss   18.   24.   16.  25.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen   25.    01.  23.   02. 

Ausschuss für Chancengleichheit und Integration   11.   17.     18.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   05.   11.     26.  

Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität  11.   06.    03.  04.  

Ausschuss für technische Infrastruktur   12.   18.   17.  19.  

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing   04.        11.  

Jugendhilfeausschuss   05.    02.    11.  

Rechnungsprüfungsausschuss      10.     05.  

Schul- und Sportausschuss   04.      10.  12.  

Sozialausschuss   11.   17.     18.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer (Hebesatzsatzung GrSt) der Stadt Hil-
den vom 27.04.2026 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, des § 1 des Gesetzes über die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 (GV.NW. 1981 S. 
732) - in der aktuell gültigen Fassung -, § 25 Abs. 1 bis 4 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBl. I S. 965) - in der aktuell gültigen Fassung - sowie des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Ein-
führung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens 
bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 490) - in der aktuell gültigen 
Fassung - hat der Rat der Stadt Hilden seiner Sitzung am 15.04.2026 folgende Satzung beschlossen:  
 
 
§ 1 Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 
 
Die Stadt Hilden erhebt die Grundsteuer mit folgenden Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder 
des Zerlegungsanteils (Hebesätzen): 
 
1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 
2.  für die Grundstücke (Grundsteuer B)     800 v. H. 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer vom 18.12.2024 außer 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer (Hebesatzsatzung GrSt) 
der Stadt Hilden vom 27.04.2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die o.g. Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
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a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 27.04.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

2. 1. Nachtragssatzung vom 27.04.2026 zur Gewerbesteuerhebesatzsatzung 
(Hebesatzsatzung GewSt) der Stadt Hilden vom 18.12.2024 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, des § 1 des Gesetzes über die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 (GV.NW. 1981 S. 
732) - in der aktuell gültigen Fassung - sowie § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 
(BGBl. I S. 4167) - in der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
15.04.2026 folgenden 1. Nachtrag zur Gewerbesteuerhebesatzsatzung vom 18.12.2024 beschlossen:  
 

§ 1 
 

Die Gewerbesteuerhebesatzsatzung der Stadt Hilden vom 18.12.2024 wird wie folgt geändert:  
 
§ 1 Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes 
 
Die Stadt Hilden erhebt die Gewerbesteuer mit folgendem Hundertsatz des Steuermessbetrags oder 
Zerlegungsanteils (Hebesatz):  
 

430 v.H. 
 
 

§ 2 
 

Dieser 1. Nachtrag zur Gewerbesteuerhebesatzsatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende 1. Nachtrag vom 27.04.2026 zur Gewerbesteuerhebesatzsatzung (Hebesatzsatzung 
GewSt) der Stadt Hilden vom 18.12.2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die o.g. Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 27.04.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 


